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Die Erziehung zur Selbständigkeit.
(Eingesandt.)

„Die Erziehung zur Selbständigkeit" hat als
militärische Forderung bei uns endlich verdiente
Aufnahme gefunden. In der Praxis dürfte sie von.
Militärlehrern und Vorgesetzten da und dort noch
mehr beachtet werden, wenn sie nicht in der bloßen

Bedeutung eines geflügelten Wortes stecken bleiben
soll.

Praktisch wird die Selbständigkeit am ehesten
dadurch anerzogen, daß man den Untergebenen in
Lagen bringt, wo er auf eigene Faust zu handeln

gezwungen ist. Sie läßt sich auf einem aller
Schulmeisterlichkeit und Aengstlichkeit fern liegenden
Weg, d. h. durch den Mut beibringen, den Schüler
oder Untergebenen in diesem oder jenem Fall völlig
sich selbst zu überlassen. Wo man hierauf Bedacht
nimmt, erlebt man Resultate, die zu weitern Bemühungen

in eingeschlagener Richtung ermuntern. Das
beweisen viele der heutigen Instruktionskurse jeder
Gattung.

Wir sind seit längerem so weit, die Schar der in
Ausbildungskursen, Rekrutenschulen usw.
herumstehenden und jede freie Betätigung beeinträchtigenden

Instruktionsoffiziere vom Exerzierplatz und
Gefechtsfeld verscheucht zu haben. Es genügt all-
bereits, daß in Rekrutenschulen der dem Kompagnieoder

Batteriekonimandanten, dem Schwadronschef
oder Bataillonskommandanten beigegebene
Instruktionsoffizier ihm wie sein unsterblicher Schatten
auf Schritt und Tritt folgt, und das ist schon ein
großer Fortschritt gegenüber früher

Nun ist der Vorhalt, die praktische Erziehung
zur Selbständigkeit zu versäumen, nicht in erster
Linie Instruktionsoffizieren, die immerhin auf ihre
Eigenschaft als Lehrer und die damit notwendig ver¬

bundene Kontrolle und Anleitung hinweisen können,
sondern ebenso sehr Truppenoffizieren, wo sie
Vorgesetzte sind, zu machen. Nur mag hier die Sache

richtigerweise so ausgedrückt werden, daß die
Herren Obern und Vorgesetzten der Erziehung zur
Selbständigkeit recht oft in figürlichem und
buchstäblichem Sinne im Wege stehen.

Die Erziehung zur Selbständigkeit wird vor allem
bei Offizieren, die zum ersten Mal in neuer Charge
ihren Dienst leisten, einzusetzen haben. Ihnen muß
von Anfang an das Gefühl der Einengung und der
Glaube, als ob sie von der Meinung des oder der
Vorgesetzten in allen Teilen abhängig gemacht
werden sollen, genommen werden. Sie müssen so oft,
als die Kursabsichten es erlauben, sich selbst und der
eigenen Ueberlegung überlassen bleiben.

Es erscheint uns deshalb als ein kapitaler Fehler,
wenn z. B. cler Bataillonskommandant im Wieder-
holungskurs sich darauf kapriziert, den jüngsten
seiner Kompagniekommandanten, der im entsprechenden

Jahr gerade debütiert, nie aus dem Auge
zu verlieren, dessen Einheit öfters als die andern zu

begleiten; ihn hier zu überraschen und dort zur
Rede zu stellen; oder recht oft beim Hauptverlesen
zugegen zu sein, und was dergleichen Aufmerksamkeiten

mehr sind. Das schadet, so sonderlich es

klingt, eher als daß es nützt; es ist jedenfalls das

ungeeignetste Mittel, aus dem Untergebenen einen

selbständigen Führer zu machen.
Der junge Führer wird durch die lästige Aufgicht

leicht dazu verleitet, nicht das zu tun, was ihm
die eigene Eingebung befiehlt, sondern wo immer
möglich das, wovon er glaubt, es sei das dem
Kontrolleur Wohlgefällige. Aber selbst wo er vermeintlich

aus eigener Initiative handelt, wird es selten auf
Grund eines frischen fröhlichen Entschlusses, dem

die Freude an der eigenen Verantwortung spürbar
innewohnt, geschehen. Er fühlt sich, wenn er nicht
ein zum Herrentum geborener ist, eingezwängt in
die Vorurteile und Bedenken des Vorgesetzten, und
das daraus resultierende Unbehagen überträgt sich

auf die Befehlsgabe und das Auftreten vor
untergebenen Offizieren und Soldaten. Diese leiden selbst
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